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Die schriftl. par1. Anfrage Nr. 4118/J-NR/89, betreffend Ge­
fährdung von Bundesdenkmälern durch die geplanten Hochgeschwindig­
keitsstrecken der ÖBB, die die Abg. Klara Motter und Genossen am 
5. Juli 1989 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

ad 1) und 2) 
Bisher wurde von Vertretern des Landeskonservatorates für Kärnten 
mit Vertretern der Kärntner Landesregierung und der österreichi­
schen Bundesbahn insgesamt'drei Informationsgespräche geführt, und 
zwar am 24. Oktober 1988, am 16. Jänner 1989 und am 20. März 1989. 
Thema dieser Informationsgespräche war die planerische Vorberei­
tung des beabsichtigten zweigleisigen Ausbaues des ÖBB Streckenab­
schnittes st. Veit an der Glan bis Maria Saal, damit alle vorher­
sehbaren Probleme bei der Planung berücksichtigt und einer für 
alle betroffenen Bereiche vertretbaren Lösung zugeführt werden 
könnten. Insbesondere verfolgten diese Informationsgespräche das 
Ziel, vor Beginn der eigentlichen Planungen die damit befaßten 
Organe der ÖBB mit Fachinformationen aus den Bereichen Natur- und 
Landschaftsschutz sowie Denkmalschutz so ausreichend zu versorgen, 
daß kein Informationsdefizit der ÖBB gegeben ist. Allgemein kann 

zum Ergebnis dieser Informationsgespräche festgehalten werden, daß 
die planungsbeamten der ÖBB auf Grund der Darstellungen des Bun­
desdenkmalamtes die Streckenerweiterung (maximal 6-10 m) möglichst 
außerhalb der Natur-, Landschafts- und Denkmalschutzbereiche 
vorsehen werden. 
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Dementsprechend soll ein projekt erarbeitet werden, wonach 

a) eine Belastung des Landschaftsbildes durch wegfall aller Über­
führungen ausgeschlossen werden kann, 

b) archäologisch höffiger Boden nicht durch den Bahnbau betroffen 
sein wird, 

c) für einen (zukünftigen) Schnellbahnverkehr optimale Zugangs­
möglichkeiten zu den Stationen ermöglicht, 

d) denkmalschützerisch bedeutende Objekte (wie der Bahnhof 
Willersdorf und dessen Umgebung, einige Eisenbrücken) der 
Nachwelt erhalten bleiben, 

e) Grund und Kosten durch wegfallende Überfahrtsbauwerke und Weg­
bauten eingespart werden. 

Es ist vorgesehen, daß konkrete Planungsunterlagen dem Präsidium 
des Bundesdenkmalamtes vorzulegen sind; die ÖBB-Vertreter stellten 
allerdings die gegenständlichen Planungsschritte als Zukunftspro­
jekt vor Q dessen Finanzierung und somit Realisierung noch nicht 
gesichert sei. Aus diesem Grund konnte bislang über konkrete Pla­
nungsunterlagen, Bautermine und insbesondere allfällige archäo­
logische Notgrabungen (deren Kosten nach dem Verursacherprinzip 

von der ÖBB zu tragen sein werden) nicht gesprochen werden. 

Hinsichtlich des Burgenlandes wurden weder vom Landeskonservatorat 

noch von der Amtsleitung des Bundesdenkmalamtes Gespräche geführt, 
die etwa mit einer neuen Streckenführung in zusammenhang stünden; 
bisher ist die ÖBB auch nicht an das Bundesdenkmalamt herange­
treten. 

Was das Land Niederösterreich betrifft, so werden hinsichtlich der 

geplanten Hochleistungsstrecke auf der Westbahn zwei Anfragen für 
die Gemeindegebiete Mauer bei Amstetten und Blindenmarkt ange­
führt. Im ersteren Fall wurde das anfragende Ingenieurbüro darauf 
verwiesen, daß das Planungsgebiet etwas südöstlich des römischen 
Militärlagers locus felicis liege und die Ausdehnung der zuge­
hörigen Zivilsiedlung und der Gräberfelder nicht erforscht sei. 
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Gegebenenfalls müßten Notgrabungen durchgeführt werden. Im Falle 
des Ortsbereiches Blindenmarkt würde durch geplante Trassenver­
änderungen die Versetzung einer marmornen Votivsäule von 1675 
notwendig werden; andere Beeinflussungen werden durch die ge­
ringfügige Trassenänderung nicht stattfinden. 

Hinsichtlich des Projektes Basistunnel durch den Semmering hat der 
Präsident des Bundesdenkmalamtes in Begleitung des Abteilungs­
leiters für technische Denkmale beim Generaldirektor der ÖBB am 
9. Mai 1989 klargestellt, daß die Bauwerke der über den Semmering 
führenden Bahnstrecke zweifellos Denkmalcharakter besitzen und ein 
öffentliches Interesse an der Erhaltung gesehen wird. General­
direktor Dr. Übleis sagte ZUg konkrete Planungsschritte bezüglich 
der alten Strecke nur nach Rücksprache mit dem Bundesdenkmalamt zu 
unternehmen. 

Abschließend wird noch darauf verwiesen, daß der Leiter der Ab­
teilung für technische Denkmale des Bundesdenkmalamtes laufend 
Gespräche mit Vertretern der ÖBB über die allfälligen Veränderun­
gen von Aufnahmsgebäuden im Zuge des Neugestaltungskonzeptes 

spezieller Bahnhöfe im Rah~en der "Neuen Bahn" führt. 

Der Bund~~;t(~~ 
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